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Merkblatt:  
 

Kindersitzobligatorium ab 01. April 2010:  
 
Zusatzbestimmung vom FC Rothrist zum Beiblatt: «Kindersitzobligatorium gemäss 
Art. 3a Abs. 4 der Verkehrregelverordnung» vom AFV 01-03-2010. 
 
Wenn ein Junior das erforderlichen Mass von 150 cm nicht erreicht und jünger als  
12 Jahre ist, und kein Kindersitz vorhanden ist, kann der Junior nicht an das 
Auswärtsspiel mitgenommen werden.  
 
Das heißt: 
  

Kinder die sich nicht von ihren Eltern zu den Auswärtsspielen transportieren lassen 
können, müssen zwangsläufig ihren eigenen Kindersitz mitbringen. 
 
Der FC Rothrist kauft keine Kindersitze. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Der 
Verein bezahlt keine Bussen wenn das Gesetzt nicht eingehalten wird. 
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